Widmungsverfiigung

GemaR § 6 Absatz 1 des StralRen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG
NRW) in der zur Zeit geltenden Fassung wird die StraRe

»Am Schiirenfeld”
Gemarkung Wiedenest, Flur 21, Flurstiicke 145, 147 149 und Flur 22, Flurstiick 51

in Bergneustadt als Gemeindestralie im Sinne des § 3 Absatz 4 Ziffer 2 des StrWG NRW fiir den
uneingeschrankten offentlichen Verkehr gewidmet. Der Geltungsbereich der Widmung ist im
Lageplan rot und durch Schraffur gekennzeichnet und Bestandteil dieser Verfligung.

Diese Widmung wird mit dem Tage nach der 6ffentlichen Bekanntmachung auf der Homepage
der Stadt Bergneustadt wirksam.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Sie koénnen gegen diese Widmungsverfligung innerhalb eines Monats nach der
Bekanntmachung Klage erheben. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Koln,
Appellhofplatz, 50667 Koln, schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten
oder der Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle zu erklaren. Bei schriftlicher Klageerhebung
wird die Frist nur gewahrt, wenn die Klageschrift vor Ablauf der Rechtsbehelfsfrist bei Gericht
eingegangen ist.

Bergneustadt, 17.10.2025

Matthias Thul
Blrgermeister

1 Original






	Widmungsverfügung_Am Schürenfeld
	Lageplan (003).pdf

